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Zeitpunkt des Schadeneintritts bei unerwünschtem Finanzprodukt 

 

 

Hat ein Anleger aufgrund bestimmter unrichtiger Erklärungen eines Beraters ein 

Finanzprodukt mit für ihn unerwünschten Eigenschaften erworben, so ist der 

Schaden bereits durch den Erwerb eingetreten. Auf die spätere Kursentwicklung 

des Finanzprodukts und die dafür maßgeblichen Gründe kommt es dann nicht mehr 

an. 

 

Der gebührende Schadenersatz (in Form der sogenannten Naturalrestitution) 

besteht grundsätzlich in der Übertragung des Finanzprodukts Zug um Zug gegen 

Rückzahlung des Kaufpreises (abzüglich allenfalls erhaltener Zinszahlungen oder 

Dividenden). Der Anspruch des Anlegers auf Übertragung des Finanzprodukts Zug 

um Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises besteht auch gegenüber dem Berater.  
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